GEMEINDE   THAL

Lfd. Nr. 2/2003
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 25.6.2003 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr
Die Einladung erfolgte am 17.06.2003 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER GK Anton HOFBAUER (19.55 Uhr)
GR Ing. BEETZ Heinrich GR HOFER Margarte GR ECKHARD Gottfried GR Dr. MUCHITSCH Wolfgang GRHARTNER Anton

GR Mag. FESSLER Elke GR SCHREINER Dietmar GR STAHL Michael (21.55 Uhr) GR SÖLKNER Franz GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend:       * Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
GR Monika STERN, GR Dr. Franz FOTR
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 26.3.2003 bezüglich Eröffnungsfeier Kinderspielplatz Unterthal
Der Bürgermeister berichtet, dass derzeit allgemein ein Vandalismus besteht. Es werden mutwillig die Blumenkisten zertreten, beim alten Sportheim die Mauer mit Baseballschlägern beschädigt und ist auch der Kinderspielplatz davon betroffen. Der Bürgermeister legt Fotos vor. Er teilt mit, dass er mit den Jugendlichen gesprochen hat. In den Ferien wird die Restaurierung des Kinderspielplatzes stattfinden. Im derzeitigen Zustand kann keine Eröffnungsfeier durchgeführt werden.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 26.3.2003 bezüglich 30 km/h-Beschränkung - Geschwindig​keitsübertretung
Der Bürgermeister teilt mit, dass uns das Kuratorium für Verkehrssicherheit bestätigt hat, dass unsere Geschwindigkeitsbeschränkungen dem letzten Stand der Technik entsprechen und auf Grund der Sachverständigengutachten eine Aufhebung der Beschränkungen nicht zu befürchten ist. Weiters teilt der Bürgermeister mit, dass der Gendarmerie bezüglich der von GR FOTR angeführten Anzeige in einer 30 km/h-Beschränkung nichts bekannt ist.
GR SÖLKNER berichtet, dass GR FOTR meinte, ob alle diese Beschränkungen auch verordnet sind? Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Beschränkungen alle korrekt verordnet sind.
GR SÖLKNER erklärt, dass GR FOTR eine Liste über die ganzen Verordnungen möchte und fragt, ob diese dem Protokoll beigelegt wird?
Der     Bürgermeister     verneint     dies,     da     diese     Verordnungen     in     den     jeweiligen Gemeinderatssitzungsprotokollen bereits enthalten sind.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 26.3.2003 bezüglich geplante Arbeiten im Zuge von Straßenbeleuchtungen, Baulichkeiten bzw. Veränderung Straße
Der Bürgermeister berichtet, dass der Ausbau des Fuchsbichlerweges geplant ist, der Termin aber noch nicht fest steht. Weiters wird es Straßenbeleuchtungsarbeiten in Eben und Steinberg geben, die jedoch keine Behinderung für den Verkehr darstellen.
1. Anfrage GR SÖLKNER
Waldweg von Thal-Eben nach Thal-Eck
GR SÖLKNER teilt mit, dass dieser Waldweg immer begehbar war und jetzt abgesperrt ist. Es ist dies kein öffentlicher Weg, trotzdem muss ein Interesse vorhanden sein, dass man diese alten Wege begehbar hält. Er ersucht, sich mit dem Grundbesitzer in Verbindung zu setzen und abzuklären, ob es rechtlich eine Möglichkeit gibt. Die Gemeinde sollte den Wunsch sehr klar deponieren, alte Wege begehbar zu halten.

Der Bürgermeister vertritt die Meinung, dass die Gemeinde hier keine rechtliche Möglichkeit habe, er werde sich diese Angelegenheit  anschauen und  ein Bericht in der nächsten Gemeinderatssitzung wird folgt.
1. Anfrage GR Hansmann Ausbau Thalerseestraße - L 331
GR Hansmann fragt an, wie der neueste Stand bezüglich Ausbau Thalerseestraße ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass er den neuesten Stand noch nicht kennt. Die Gemeinde hat schon mehrmals auf den dringenden Ausbau gedrängt.
2. Anfrage GR SÖLKNER
Öffentliche Auseinandersetzung - Zeitungsartikel Kleine Zeitung
GR SÖLKNER teilt mit, dass in diesem Zeitungsartikel unrichtige Sachen enthalten sind, z.B. bei den nicht ausgeführten Beschlüssen, sagt der Bürgermeister, dass es daran liege, dass alle Vierteljahre nur eine Gemeinderatssitzung vorgesehen ist. Erstens sind einige Dinge enthalten, die schon ein Jahr zurückliegen oder ein Dreivierteljahr, und es zwischenzeitlich schon zwei oder drei Sitzungen gegeben hat. Zweitens kann ein Vierteljahr kein Argument sein, weil der Bürgermeister jederzeit, sogar in dringlichen Fällen innerhalb von 24 Stunden, eine Gemeinderatssitzung einberufen kann.
GR SÖLKNER ersucht den Bürgermeister, zukünftig präziser zu argumentieren.
2. Anfrage GR Hansmann Kinderspielplatz Kirchberg
„Im Schulausschuss wurde beschlossen, dass beim Kinderspielplatz Kirchberg Spielgeräte aufgestellt werden, wie ist der aktuelle Stand?"
Der Bürgermeister berichtet, dass die Spielgeräte bereits angekauft wurden. In den Ferien wird der Zaun errichtet und erfolgt danach die Aufstellung der Spielgeräte.
Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme des Punktes -   Jugendzeltlager - Reisekostenzuschuss in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 26.3.2003
2. Prüfungsbericht I. Quartal 2003
3. Jagdpachteuro 2002/03
4. Theaterverein - Förderung
5. Mülldeponie Unterthal - Kaufvertrag
6. Sportheim - Versicherung
7. Ortsentwicklungs-KEG Freizeitpark - Mietverträge
8. Ortsentwicklungs-KEG Freizeitpark - Kostengegenüberstellung
9. Gemeindestraße Eck - Eben - Verkehrssicherheitsmaßnahmen
10. Gemeindestraße Oberbichl - Winkel - Maßnahmen zur Temporeduzierung
11. Schutz alter bäuerlicher Streuobstwiesen
12. Internet-Breitbandanschluss
13. Wärmedämmungsmaßnahmen - Förderung
14. Volksschule - Nachmittagsbetreuung
15. Straßenkehrmaschine
16. Produkte aus biologisch betriebener heimischer Landwirtschaft und
„fair gehandelten" Waren
17. Jugendzeltlager - Reisekostenzuschuss
18. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1.
Seniorenurlaubsaktion
VERLAUF:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 26.3.2003
Über den Entwurf des Protokolls der „öffentlichen Sitzung" vom 26.3.2003 haben die Schriftführer am 12.6.2003 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 26.3.2003 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der     Bürgermeister     ersucht    die    Schriftführer     (GR Mag.    Fessler,     GR   SÖLKNER   und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen. Die Schriftführerin der ÖVP (GR Stern) ist entschuldigt.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der THAL gibt es keine Einwände.
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
Auf Anregung von GR SÖLKNER gibt der Bürgermeister die Zusage, dass die Entwurfsausfertigung des Protokolls für die gemeinsame Beratung der Schriftführer innerhalb von 5 Wochen an die Schriftführer übermittelt wird.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
GK Hofbauer nimmt ab 19.55 Uhr an der Sitzung teil.
2. Prüfungsbericht I. Quartal 2003
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 26.05.2003 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung I. Quartal 2003:
Bargeld
€
971,23
Giro
€
130.532,22
Subkonto
€
187.608,83
Gesamt
€
319.112,28
Ortsentwicklungs-KEG I. Quartal 2003: Giroverkehr:
Einnahmen
€   321.487,01
Ausgaben
€   212.958,65
Gesamt Girokonto       €    108.528,36
Subkonto:
Einnahmen
€
0,00
Ausgaben
€
145.346,00
Gesamt Subkonto
€
-145.346,00
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
3. Jagdpachteuro 2002/03
Der Bürgermeister berichtet:
Der Jagdpachteuro für das Jahr 2002 beträgt
€ 2.776,69.
Der Jagdpachteuro für das Jahr 2003 beträgt
€ 2.668,68.
Die bejagbare Fläche hat ein Ausmaß von 999,1642 ha.
Daraus ergibt sich ein auszuzahlender Betrag von:
2 002
€     2,77
pro Hektar
€     0,27
für 1.000 m2
2003
€     2,67
pro Hektar
€     0,26
für 1.000 m2
Der Bürgermeister beantragt, dass der Jagdpachteuro der Jahre 2002 und 2003 an die einzelnen Grundbesitzer aufgeteilt wird.
Der Aufteilungsentwurf liegt 6 Wochen im Gemeindeamt auf. Die Gemeinde wird dies in einem
Rundschreiben bekannt geben.
Bis zum Ende der Auflagefrist nicht behobene Anteile verfallen zugunsten der Gemeinde (gemäß
Jagdgesetz).
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Verwendung des von den Grundbesitzern nicht behobenen und in der Gemeinde verbleibenden Teil des Jagdpachteuros durch den Gemeindevorstand je nach Bedarf (Landwirtschaft, Jagd u.a.) festzulegen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Über die Verwendung wird der Vorstand dem Gemeinderat berichten.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären, (damit mit der Auszahlung begonnen werden kann)
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz,   Hofer,   Eckhard,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler,   Schreiner  u.   Hansmann) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
4. Theaterverein - Förderung
Der Bürgermeister berichtet, dass am 08.04.2003 das „Stern-Thaler Laientheater" in Thal gegründet wurde. Im Oktober 2003 soll es bereits die erste Aufführung geben. Da es für den Kulissenbau an finanziellen Mitteln fehlt, ersucht das „Stern-Thaler Laientheater" um eine Förderung.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem „Stern-Thaler Laientheater" einen Förderungsbeitrag in Höhe von € 500,-- zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
5. Mülldeponie Unterthal - Kaufvertrag
Der Bürgermeister berichtet:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.3.2003 beschlossen, die Grundstücke Nr. 605/17 und 608/2 der Volksbank Graz-Brack registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 8010 Graz, Schmiedgasse 31, anzukaufen.
Herr Dr. Klementschitz hat im Auftrag der Volksbank Graz-Brack registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, den Kaufvertrag abgefasst.
Der Kaufpreis für das Grundstück Nr. 605/17 im Ausmaß von 1.338 m2 beträgt € 1,~. Der Kaufpreis für das Grundstück Nr. 608/2 im Ausmaß von 2.510 m2 beträgt € 49.200,--.
Die Kosten der Sanierung der Deponie übernimmt die Marktgemeinde Thal.
Beim Kaufpreis des Grundstückes Nr. 608/2 konnte eine Preisreduktion von € 0,40/m2 erzielt
werden.
Der Bürgermeister berichtet über den Inhalt des Kaufvertrages (Anhang „A").
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Kaufvertrag zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz,  Hofer,   Eckhard,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler,   Schreiner  u.   Hansmann) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
6. Sportheim - Versicherung
Der Vizebürgermeister berichtet, dass für das Sportheim-Gebäude in Thal-Unterthal 700 eine Bündelversicherung abzuschließen ist.
Es wurden folgende Versicherungsgesellschaften zur Anbotlegung eingeladen:
"=J>
Grazer Wechselseitige Versicherung AG
<>
Wiener Städtische Versicherung AG
<>
Allianz Elementar Versicherung AG
■=!>
UNIQA Sachversicherung AG
Die Fa. Allianz Elementar Vers. AG hat kein Angebot abgegeben.
Bündelversicherung bestehend aus:
· Feuer-, Sturm-, Leitungswasser- und Glasversicherung für Sportheim-Gebäude

· Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz

Versicherungssumme:         €217.600,--
	
	Grazer Wechselseitige
	Wiener Städtische
	UNIQA

	Feuervers.
Sportheim
	€     47,87
	
	

	Sturmvers.
Sportheim
	€     32,64
	
	

	Leitungswasservers.
Sportheim (Variante c)
	€     62,03
	Gesamt-
	Gesamt-

	Glasvers.
Pauschalversicherung nach dem Gebäudeneubauwert für das Sportheim
	€     39,17
	Prämie
	Prämie

	Haftpflichtversicherung
Haus- und Grundbesitz für das Sportheim
	€     28,29
	
	

	Gesamtprämie
	€   210,-
	€   215,42
	€   246,41


Die Anbote wurden vom Gemeindebund geprüft und als in Ordnung befunden.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, die Bündelversicherung für das Sportheim an die Grazer Wechselseitige Versicherung als Bestbieter zu vergeben.
Beschluss;      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der   Vizebügermeister   stellt   den   Antrag,   den   Beschluss   gemäß    §    131    des   Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit  11  Stimmen  (Urdl,  Schickhofer, Hofbauer,   Beetz,   Hofer,   Eckhard,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler,   Schreiner   u. Hansmann) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
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7. Ortsentwicklungs-KEG Freizeitpark - Mietverträge
Der Vizebürgermeister berichtet:
Die Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG ist als Bestandnehmerin des Superädifikatsvertrages vom 9. April 2001 berechtigt, auf der Liegenschaft EZ 1174, KG 63285 Thal, deren alleinige Eigentümerin die Marktgemeinde Thal ist, ein Superädifikat zu errichten.
Der Freizeitpark in Thal-Hardt 800 soll an folgende Vereine vermietet werden:
-i> Sportverein ML Bau Thal
^> Eisschützenverein Thal
^> Alko Blitz -1. Thaler Volleyballverein
Die Vermietung erfolgt für die Ausübung der Tätigkeit der Vereine. Festgehalten wird, dass auf Grund der Vereinbarung vom 09.10.2002 die tatsächliche Innutzungnahme durch die drei Vereine am 01.09.2002 erfolgte.
Die Ermittlung der steuerlichen Mindestmieten erfolgte durch die Fa. KommunalConsult. Die Verteilung der Herstellkosten für die gemeinsam genutzten Anlagen wurden auf Basis der tatsächlich genutzten Räumlichkeiten im Clubhaus ermittelt.
Die Vermieterin behält sich das Recht vor, den im § 1 dieser Vereinbarung genannten Mietgegenstand auch an andere Personen zu vermieten. Eine solche Vermietung kann jedoch nur mit Zustimmung des Mieters erfolgen. Die Zustimmung des Mieters ist jedoch jedenfalls gegeben, wenn diesem die geplante Nutzung durch den Vermieter vier Wochen vorher angekündigt wird.
Die Fa. KommunalConsult hat die Mietverträge abgefasst.
a)  Sportverein ML Bau Thal:
Der Vizebürgermeister berichtet über den Inhalt des Mietvertrages (Anhang „B")-
GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal.
Als monatliches Mietentgelt soll folgender Betrag vereinbart werden:
GR Eckhard verlässt den Sitzungssaal.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
	
	Nutzfläche
	monatliches Mietentgelt:
(exkl. 20 % USt.)

	Sportverein ML Bau Thal
	478,40 m2 = (60,68%)
	Mietzins                 €     1.497,-Betriebskosten       €     1.072,--
Gesamt                  €     2.569.--


GR Eckhard kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Als Mietzins wird ein Betrag von € 2.569,-- monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von
derzeit 20 % vereinbart. Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen
abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10. eines jeden Jahres
für das Halbjahr vom Mieter zu bezahlen.
Das Mietverhältnis beginnt am 01.09.2002 und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Der Mietvertrag ist gebührenrechtlich als Bestandvertrag zu werten und daher zu vergebühren. Die Gebühren belaufen sich gemäß § 33 TP 5 Gebührengesetz auf 1 %, gerechnet vom 3fachen Jahresbruttomietzins und werden von der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG getragen.
<> Vergebührung Mietvertrag
Sportverein ML Bau Thal:
€   1.110,~
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Mietvertrag mit dem Sportverein ML Bau Thal zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 3 Stimmenthaltungen (Schickhofer, Fessler, SÖLKNER)
GR SÖLKNER ersucht um Protokollierung, warum er diesen Mietverträgen nicht zustimmt: Die KEG-Beiratssitzung fand eine Stunde vor dieser Gemeinderatssitzung statt. Im Zuge des Sitzungsverlaufes war für ihn die Zeit zu kurz und war er nicht in der Lage, diese wirklich zu bewerten, besonders im Hinblick auf die Gebäudeaufteilung.
Der Bürgermeister erklärt, dass GR SÖLKNER vor den Sitzungen Akteneinsicht genommen hat, und er über diese Verträge informiert gewesen sein muss.
GR SÖLKNER teilt mit, dass zur Akteneinsicht nur der Mietvertrag des ESV Thal vorgelegen sei, was auch GR Hansmann bestätigen könne.
Die Amtsleiterin erklärt, dass alle drei Mietverträge sowie die drei Lagepläne und der § 30 des Mietrechtsgesetzes zur Akteneinsicht vorgelegen sind.
GR Hansmann berichtet, dass sicher mehr als ein Mietvertrag in der Akteneinsichtsmappe war, er selbst aber nur den ersten angeschaut hat.
b) Eisschützenverein Thal:
Der Vizebürgermeister berichtet über den Inhalt des Mietvertrages (Anhang „C").
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Als monatliches Mietentgelt soll folgender Betrag vereinbart werden:
	
	Nutzfläche
	monatliches Mietentgelt:
(exkl. 20 % USt.)

	Eisschützenverein Thal
	264,82 m2 = (33,59%)
	Mietzins                 €        613,--Betriebskosten       €        594,-
Gesamt                   €     1.207.-


Als Mietzins wird ein Betrag von € 1.207,— monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von
derzeit 20 % vereinbart. Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen
abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10. eines jeden Jahres
für das Halbjahr vom Mieter zu bezahlen.
Das Mietverhältnis beginnt am 01.09.2002 und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Der Mietvertrag ist gebührenrechtlich als Bestandvertrag zu werten und daher zu vergebühren. Die Gebühren belaufen sich gemäß § 33 TP 5 Gebührengesetz auf 1 %, gerechnet vom 3fachen Jahresbruttomietzins und werden von der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG getragen.
 Vergebührung Mietvertrag Eisschützenverein Thal:

€      521,--
Der    Vizebürgermeister    stellt    den    Antrag,    dem   vorliegenden    Mietvertrag    mit    dem Eisschützenverein Thal zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 3 Stimmenthaltungen (Schickhofer, Fessler, SÖLKNER)
c)   Alko Blitz -1. Thaler Volleyballverein:
Der Vizebürgermeister berichtet über den Inhalt des Mietvertrages (Anhang „D"). Als monatliches Mietentgelt soll folgender Betrag vereinbart werden:
	
	Nutzfläche
	monatliches Mietentgelt:
(exkl. 20 % USt.)

	Alko Blitz- 1. Thaler Volleyballverein
	45,24 m2 = (5,73%)
	Mietzins                 €        116,— Betriebskosten       €        101,—
Gesamt                   €        217.-
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Als Mietzins wird ein Betrag von € 217,— monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von derzeit
20 % vereinbart. Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen
abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10. eines jeden Jahres
für das Halbjahr vom Mieter zu bezahlen.
Das Mietverhältnis beginnt am 01.09.2002 und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Der Mietvertrag ist gebührenrechtlich als Bestandvertrag zu werten und daher zu vergebühren. Die Gebühren belaufen sich gemäß § 33 TP 5 Gebührengesetz auf 1 %, gerechnet vom 3fachen Jahresbruttomietzins und werden von der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG getragen.
■4> Vergebührung Mietvertrag
Alko Blitz -1. Thaler Volleyballverein:
€       94,-
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Mietvertrag mit dem Alko Blitz -1. Thaler Volleyballverein zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 3 Stimmenthaltungen (Schickhofer, Fessler, SÖLKNER)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, die unter a), b) und c) gefassten Beschlüsse gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10  Stimmen  (Urdl,  Schickhofer, Hofbauer, Beetz, Hofer,  Eckhard, Muchitsch, Hartner,  Schreiner u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (Fessler, SÖLKNER)
8. Ortsentwicklungs-KEG Freizeitpark - Kostengegenüberstellung
Der Vizebürgermeister berichtet:
Herr Ing. Sieber hat heute folgende Kostengegenüberstellung vorgelegt:
Der Vizebürgermeister berichtet ausführlich über die im Anhang „E" beiliegende Aufstellung und die zusätzlichen Kosten.
ursprüngliche Kosten
€ 1.688.564,00
tatsächliche Kosten
€ 2.689.627,00
Mehrkosten
€ 1.001.063,00
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Bei den anfallenden Mehrkosten ist grundsätzlich zwischen folgenden Punkten zu unterscheiden:
1. Massenänderungen
2. Kostenanpassungen von 1997 bis 2002
3. Kosten und Leistungen, welche zum Zeitpunkt der Kostenschätzung 1996 nicht bekannt
waren
Zusätzliche Baukosten  auf Grund von Schlussrechnungen seit  09.10.2002,  die in der oben angeführten Kostengegenüberstellung enthalten sind:
^> Prognosekosten per 09.10.2002
€ 2.468.416,38
=> Gesamtbaukosten per 24.06.2003
€2.531.116.32      (inkl. Nachlass, inkl. Skonto)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, diese Leistungen wie vorangeführt nachträglich zu genehmigen und zu vergeben.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (Hofbauer, SÖLKNER)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den gefassten Beschluss gem.  §  131  des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (Hofbauer) 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
9. Gemeindestraße Eck - Eben - Verkehrssicherheitsmaßnahmen
Der Bürgermeister berichtet, dass in der Gemeinderatssitzung vom 26.06.2002
a) Tempobremsen in Form von psychologisch wirksamen Bodenmarkierungen sowie
b) Errichtung eines Hinweisschildes "Besondere Unfallhäufigkeit auf 300 m" zu beiden Seiten
beschlossen wurden.
Nach Überprüfung mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit hat dieses festgestellt, dass als
psychologisch wirksame Bodenmarkierung das Aufbringen eines Bodenmarkierungspiktogrammes
"30" sinnvoll ist.
Weiters teilte das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit, dass es das Verkehrszeichen "Besondere
Unfallhäufigkeit auf 300 m" laut StVO nicht gibt und auch nicht geeignet wäre, da es den
Straßenverkehrsteilnehmern nichts über die Art der Gefährlichkeit aussagt und der Fahrzeuglenker
nicht weiß, was ihn erwartet (z.B. Kurvenreich, schlechte Fahrbahn, Schulkinder u.a.).
Das   Kuratorium   vertritt   die   Meinung,   dass   das   Aufstellen   des   in   der   StVO   geregelten
Gefahrenzeichens    "Schleudergefahr"   mit   Zusatztafel    "kurvenreiche   Strecke   300   m"   die
Straßenverkehrsteilnehmer genau auf die Art der Gefahr hinweist.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss über die Bodenmarkierung und das Hinweisschild vom 26.06.2002 wie folgt abzuändern:
Als psychologisch wirksame Bodenmarkierung das Bodenmarkierungspiktogramm "30" aufzubringen und als Verkehrszeichen das Gefahrenzeichen "Schleudergefahr" mit Zusatztafel "kurvenreiche Strecke 300 m" aufzustellen.
Beschluss:     Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz,  Hofer,   Eckhard,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler,   Schreiner  u.   Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (SÖLKNER)
10. Gemeindestraße Oberbichl - Winkel - Maßnahmen zur Temporeduzierung
Der Bürgermeister berichtet, dass wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 26.3.2003 berichtet, Frau Dr. Brigitte Blematl und Herr Dr. Rudolf Antoni ein Ansuchen um die Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Temporeduzierung in der 30km/h-Zone vor und nach ihrem Anwesen Thal-Winkel 365 gestellt haben. Weiters wird eine Errichtung eines sicheren Schulweges für ihre Kinder und eines Radfahrweges gefordert.
Nach einer Befahrung mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, wurde folgende verkehrstechnische Stellungnahme vorgelegt:
Maßnahmen zur Temporeduzierung im Bereich des Anwesens Thal 365
An die Marktgemeinde Thal wurde der Wunsch herangetragen, bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion auf der Gemeindestraße mit der Grundstücksnummer 1384 im Bereich des Anwesens Thal 365 zu setzen.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Gemeindestraße mit der Grundstücksnummer 1384 beträgt derzeit 30km/h.
Seitens des Kuratoriums für Verkehrssicherheit wird festgehalten, dass aufgrund der geringen Fahrbahnbreite von etwa 3,20 m Bodenschwellen die einzig wirksame Maßnahme zur Temporeduzierung im gegenständlichen Bereich wären.
Aufgrund der Anlageverhältnisse (teilweise Steigungsbereich) und der Tatsache, dass die Gemeindestraße auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benützt wird, ist von der Anbringung von Bodenschwellen jedoch abzuraten.
Die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung sollte durch gestalterische Maßnahmen in Form von Bodenmarkierungspiktogrammen „30" untermauert werden. Dadurch wird dem Kraftfahrer deutlich gemacht, dass neben der verkehrlichen Nutzung auch andere Nutzungen im Straßenverkehr bedeutend sind und dass er sein Fahrverhalten und seine Geschwindigkeit anzupassen hat.
Das Bodenmarkierungspiktogramm sollte auf Höhe des Anwesen Thal 365 sowohl im Steigungsbereich in Fahrtrichtung GH Kreuzwirt als auch auf Höhe des Postverteilers im Bereich der Zufahrt zum Anwesen angebracht werden.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, als Maßnahme zur Temporeduzierung wie vom Kuratorium für Verkehrssicherheit vorgeschlagen, Bodenmarkierungspiktogramme "30" aufzubringen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, bauliche Maßnahmen  (etwa Bodenschwellen) im flachen Teil der Straße zu installieren.
Begründung:
Weil auch nach dem Gutachten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit dies die einzig wirkliche effiziente Tempobremse ist.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
11 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) abgelehnt. 1 Stimme für den Antrag (SÖLKNER)
11. Schutz alter bäuerlicher Streuobstwiesen
Der Bürgermeister berichtet:
In der Gemeinderatssitzung vom 20.03.2002 wurde beschlossen, den Punkt „Schutz alter bäuerlicher Streuobstwiesen" dem Bau- und Planungsausschuss sowie dem Umweltausschuss zur Vorberatung zuzuführen.
Da wir heuer mit der Flächenwidmungsplan-Revision beginnen und dies den Flächenwidmungsplan betrifft, soll über diesen Punkt wie bereits in den Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses sowie Umweltausschusses vom 23.6.2003 beschlossen, im Rahmen der Flächenwidmungsplan-Revision, unter Einbeziehung der vorgenannten Ausschüsse, beraten werden.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dieser vorangeführten Vorgangsweise zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz,  Hofer,   Eckhard,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler,   Schreiner  u.   Hansmann) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
12. Internet-Breitbandanschluss
GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal. Der Vizebürgermeister berichtet:
Der Vorstand wurde in der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2003 beauftragt, für das Amtshaus und die Volksschule die Möglichkeit einer Installation eines schnellen Internet-Breitbandanschlusses unter Einschluss der Möglichkeiten funkgestützter Systeme zu prüfen.
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Neben der Prüfling allfällig gegebener Kosteneinsparungspotentiale im eigenen Verwaltungsbereich soll dabei unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung auch geprüft werden, ob eine Ausweitung eines derartigen Systems auf Teile oder das gesamte Gemeindegebiet sinnvoll wäre.
Angebot der Fa. ÜTA/Westnet:
Die Fa. UTA/Westnet hat uns für das Breitbandinternet via FunkLAN folgenden Lösungsvorschlag angeboten:
Der Internet-Anschluss erfolgt mittels der UTA/WESTNET Wireless Technologie. Die Versorgung erfolgt mit einer Richtfunkanlage im 2,4 GHz Bereich.
Die Voraussetzungen für Internet via FunkLAN sind:
=>   Verfügbarkeit eines Senders im Ort •=>   Sichtkontakt zum Sender
Die Funkstrecke führt vom Plabutsch (Fürstenstand) auf einen weiteren Sender, der auf einem durch die Gemeinde zur Verfügung zu stellenden Antennenmast z.B. im Bereich des Friedhofgeländes montiert wird. Dieser Standort muss aus einem 4 bis 5 Meter hohen Mast (event. aus Holz) inkl. einer ~230 V Stromversorgung bestehen. Weiters muss auch eine Antennenanbringungsmöglichkeit am Gemeindeamtsgebäude bzw. an jedem anzuschließenden Objekt inkl. einer -230 V Stromversorgung geschaffen werden.
Kosten für einen ÜT A/WESTNET Wireless Internet-Anschluss:
Kosten inkl. 20 % USt.
	
	Anschlussbandbreite/ Datenvolumen
	einmaliges Herstellungsentgelt
	monatliches Entgelt

	Kosten f. Aufbau je Antennenmast:
	11 Mbps/unlimited
	€   14.400,--
	—

	Gemeindeamt:
	2Mbps/15GB
	€        720,-
	€   600,-

	Volksschule:
	2Mbps/15GB
	€        720,-
	€   600,--

	je Privathaushalt:
	256 kbps / 5 GB
	€        240,-
	€     96,-

	je Gewerbebetrieb:
	512 kbps/15 GB
	€        240,-
	€   192,-


Die Kosten für die Verkabelung der jeweiligen "Hausantennen" fallen noch zusätzlich an. GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Das Netz befindet sich in Wartung und im Management von UTA/Westnet. In den angeführten Pauschalpreisen ist die Wartung und der Betrieb des Netzes enthalten.
Der Kalkulation liegt ein Kündigungsverzicht von 24 Monaten ab Zustandekommen eines Vertrages
zugrunde.
Bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten entfallen 25 % des Herstellentgeltes der Funkstrecke.
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Internetkosten im Vergleich: (inkl. 20 % USt.)
	
	Gemeindeamt
	Volksschule

	•    Internetanschluss derzeit:
	€   2.433,60 p.a.
	ca. €          200,- p.a.

	(Telekom Austria)
	
	

	•    Internetanschluss via FunkLAN:
	€   7.200,--
	€       7.200,- p.a.

	- zuzügl. Gebühr f. Gemeindeserver:
	€      960,--
	

	
	€   8.160.-p.a.
	

	
	- zuzüglich einmaliges
	-   zuzüglich einmaliges

	
	Herstellungsentgelt von
	Herstellungsentgelt von

	
	€ 720,-
	€ 720,-

	
	- zuzüglich einmaliges
	

	
	Herstellungsentgelt
	

	
	von€ 14.400,-je
	

	
	Antennenmast
	


Der    Vorstand     berichtet      einstimmig,      dass    der    Internetanschluss    via    FunkLAN keinesfalls kostengünstig ist. Der Internetanschluss via FunkLAN der Fa. UTA/Westnet für das Gemeindeamt und die Volksschule wäre mit sehr hohen Herstellungskosten sowie mit sehr hohen monatlichen laufenden Kosten verbunden. Auch wären unsere Daten nur durch unsere eigene Firewall geschützt.
Nur durch die bestehende Teilnahme am Steirischen Gemeindeserver besteht hohe Sicherheit durch eine VPN-Lösung mittels einer zentralen Firewall zusätzlich zur eigenen Firewall. Außerdem sind wir mit dem bestehenden Anschluss bestens versorgt.
Für eine Ausweitung eines derartigen Systems auf Teile oder das gesamte Gemeindegebiet ist die Errichtung der entsprechenden Anzahl von Sender-Antennenmasten erforderlich, da der Sichtkontakt zum Sender gegeben sein muss. Auch wäre der Internetanschluss via FunkLAN für Gewerbebetriebe und private Haushalte nicht kostengünstig. Dem Anbot der Fa. FunkLAN liegt ein Kündigungsverzicht von 2 Jahren zugrunde. Im Hinblick auf die laufenden Neuerungen im Telekommunikationsbereich ist es nicht sinnvoll, in diesen Anschluss zu investieren. Der Internetanschluss via FunkLAN stellt somit keine Basis für eine Wirtschaftsförderung dar.
Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Vorstandes zur Kenntnis.
13. Wärmedämmungsmaßnahmen - Förderung
GR Schickhofer verlässt den Sitzungssaal. GR Fessler berichtet:
In der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2003 wurde der Umweltausschuss im Zusammenwirken mit dem Bau- und Planungsausschuss beauftragt, bis zur nächsten Quartalssitzung im Juni 2003 einen
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konkreten Vorschlag für die Einführung einer Förderung für Maßnahmen der Wärmedämmung von Wohn- und Betriebsgebäuden zu erstatten.
Wir haben uns bei mehreren Gemeinden erkundigt, darunter auch Stadtgemeinden wie Graz, Kapfenberg und Leoben. Keine dieser Gemeinden fördert Maßnahmen der Wärmedämmung von Wohn- und Betriebsgebäuden.
Zum effektiven Umweltschutz fördern wir Solaranlagen und Biomasse Kleinfeuerungsanlagen sehr großzügig. Lediglich im Jahr 2002 waren weniger Anträge. Heuer liegen bereits 5 Anträge vor. Die Tendenz wird steigend sein, da eine Wohnbauförderung nur für solche Heizungsformen möglich ist.
Der Umweltausschuss sowie der Bau- und Planungsausschuss haben in ihrer Sitzung am 23.6.2003 beschlossen, dass wir mit unserer Förderung für Alternativ-Heizungen bereits seit Jahren einen effektiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und daher keine zusätzliche Förderung für Wärmedämmungsmaßnahmen erfolgen soll.
Stellungnahme GR SÖLKNER:
GR SÖLKNER kritisiert den vorliegenden Antrag. Graz, Leoben und Kapfenberg seien mit Thal in keiner Weise vergleichbar. Er wisse von vergleichbaren Kleingemeinden (z.B.. Ottendorf an der Rittschein), die eine derartige Förderung sehr wohl haben. Thal handle mit dieser Ablehnung einer klimarelevanten Maßnahme im Widerspruch zur verschärften Klimaproblematik.
GR Schickhofer kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Fessler stellt folgenden Antrag:
Mit unserer Förderung für Alternativ-Heizungen leisten wir bereits seit Jahren einen effektiven Beitrag zum Umweltschutz und soll daher keine zusätzliche Förderung für Wärmedämmungsmaßnahmen erfolgen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (Hofbauer, SÖLKNER)
14. Volksschule - Nachmittagsbetreuung
GR Eckhard verlässt den Sitzungssaal. GR Hofer berichtet:
Die Schulleitung hat bekannt gegeben, dass in den bereits bestehenden Klassen kein Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung für Schulkinder besteht.
Bei der Schuleinschreibung für die 1. Klasse (Schuljahr 2003/2004) haben Eltern von 4 Kindern Interesse an einer Nachmittagsbetreuung gezeigt. Dieser Bedarf könnte mit den beiden Tagesmüttern in Thal (Frau Fiala und Frau Bukovschek) abgedeckt werden.
Im Frühjahr 2001 hat der Sportverein Thal in der Volksschule eine Erhebung für eine Sport-Nachmittagsbetreuung beim Freizeitpark durchgeführt. 2 Kinder haben sich dafür angemeldet!
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Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 23.6.2003 beschlossen, keine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder zu installieren, da der bestehende Bedarf für 4 Kinder von Tagesmüttern abgedeckt werden kann. Bei der Schuleinschreibung für die 1. Klasse wird von der Schule wieder eine Bedarfserhebung durchgeführt.
GR Eckhard kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Hofer stellt den Antrag, keine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder zu installieren.
Beschluss:      Der Antrag von GR Hofer wird einstimmig angenommen.
15. Straßenkehrmaschine
Der Bürgermeister berichtet:
Im Straßenausschuss am 23.6.2003 wurde über einen möglichen Ankauf einer Straßenkehrmaschine gesprochen.
GR Schreiner verlässt den Sitzungssaal.
Die Anschaffung eines kompletten Kehrgerätes (Unimog), Kosten ca. € 232.400,-- brutto, wäre nicht sinnvoll und wäre auch die Anschaffung eines Aufsatzes zum bestehenden Unimog im Betrag von ca. € 106.700,-- brutto zu teuer.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, keine Straßenkehrmaschine anzukaufen und die Straßenkehrung wie bisher mit einem Gewerbebetrieb durchzuführen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
16. Produkte aus biologisch betriebener heimischer Landwirtschaft und „fair gehandelten" Waren
GR Hartner berichtet:
Die Verwendung von fair-gehandelten Produkten und Produkten aus biologisch betriebener heimischer Landwirtschaft wird mit den Geschenkskörben umgesetzt.
Die Informationen über fair-gehandelte Produkte erfolgen aus den uns vom Weltladen zur Verfügung gestellten Info-Material.
Bei einer zusätzlichen Überprüfung unsererseits ob deren Herstellung durch den systematisch​ausbeuterischen Einsatz von Kinderarbeit oder durch sklavenähnliche Organisation von Erwachsenenarbeit erfolgt, bzw. aus Staaten kommen, in denen Demokratie und Menschenrechte nicht gewährleistet sind, gehen wir davon aus, dass der Weltladen dies bereits eingehendst geprüft hat.
Sollte dies nicht der Fall sein, würde sich sonst die Frage stellen, warum der Weltladen diese Produkte vertreibt.
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Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 23.6.2003 dieser Vorgangsweise zugestimmt. GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Hartner stellt den Antrag, dass die Verwendung von Produkten aus biologisch betriebener heimischer Landwirtschaft und "fair gehandelten" Waren wie vorangeführt erfolgt.
Beschluss:      Der Antrag von GR Hartner wird einstimmig angenommen.
17. Jugendzeltlager - Reisekostenzuschuss
Der Bürgermeister berichtet, dass GR Hansmann als Elternvertreter des SV Thal ein Ansuchen um Übernahme der Reisekosten für das Jugendzeltlager in der Zeit vom 5.7. bis 12.7.2003 in Italien in Höhe von € 1.900,-- an den Gemeinderat gestellt hat und verliest es:
Wie alljährlich findet auch heuer in der Zeit vom 5.7. bis 12.7.2003 das Zeltlager der Jugendmannschaft des SV Thal in Camping Ca'Savio, Cavallino (Italien) statt. Es werden zwischen 40 und 50 Kinder (Jugendliche) und 10-15 Erwachsene (als Aufsichtspersonen) an dieser Veranstaltung teilnehmen.
In den vergangenen Jahren wurde die An- und Abreise durch die Trainer, Eltern,
mittels eigener
Autos organisiert. Heuer wären dazu an die 10 - 15 PKW's notwendig. Aus Gründen der Sicherheit wäre es sinnvoller, diese Fahrten mit einem Reisebus durchzuführen. Auch aus ökologischer Sicht ist eindeutig der Bus vorzuziehen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, einmalig die Reisebusfahrtkosten in Höhe von € 1.900,-- zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Stahl nimmt ab 21.55 Uhr an der Sitzung teil.
18. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)
GAK-Machbarkeitsstudie
Beim ehemaligen  GAK-Projekt sind noch Kosten seitens der Stmk. Landesregierung in Höhe von€ 2.180,64 offen.
b)
Anonymer Brief
Der  Bürgermeister  verliest  den  anonymen  Brief eines   Bewohners   von  Thal  bezüglich Lärmbelästigung durch Poolbesitzer.
c)
Bodenmarkierungen auf Gemeindestraßen
In der 29. Kalenderwoche beginnt die Firma Schleich mit den Bodenmarkierungsarbeiten.
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D)  „Yougend.st" - Runder Tisch
Mit dem Verein „yougend.st" wird im Herbst ein „Runder Tisch" stattfinden. Anschließend wird es einen Jour Fixe mit der Jugend geben.
e)  Bessere Verkehrsbedingungen - Schreiben an Stadtrat Rüsch
Der Bürgermeister berichtet, dass ein Schreiben an Stadtrat Rüsch wegen einer Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindung zwischen Graz-Gösting und Thal-Kötschberg übermittelt wurde. Die Antwort ist noch ausständig.
GR SÖLKNER berichtet:
f)
Versicherungsverträge Sportheim
Bei den Versicherungsverträgen Sportheim soll nicht mehr der Name Sportheim aufscheinen, da es kein Sportheim mehr ist.
g)
Breitband-Internet-Anschluss
Dieser ist steuerlich im Zuge des Jahresausgleiches absetzbar.
GR Ing. Beetz verlässt den Sitzungssaal.
h)  Bauverhandlung Freizeitpark
Es hat eine Bauverhandlung beim Freizeitpark gegeben. Auf eine Anfrage von GR FOTR hat der Bürgermeister gesagt, dass alle rechtlichen Bewilligungen vorliegen. Es hat jetzt diese Bewilligung von Austauschplänen gegeben. Das war praktisch die Bestätigung, dass die damalige Antwort des Bürgermeisters nicht korrekt war. Es hat sich herausgestellt, dass wir eine Baurichtlinie haben und diese Baurichtlinie im Bau nicht umgesetzt worden ist und es hier keine Benützungsbewilligung geben kann.
Der Bürgermeister erklärt, dass für die Benützungsbewilligung neue Austauschpläne vorgelegt wurden, da, wie bekannt, einige Änderungen durchgeführt wurden.
GR SÖLKNER berichtet, dass es sich hier um Erweiterungen der Bauausmaße handelt, die 20 bis 30 % betragen. Weiters haben wir ein veritables rechtliches Problem mit der Baurichtlinie. Wir haben seinerzeit eine Baurichtlinie erlassen müssen, z.B.. keine Einfriedungen, weil wir auf Druck des Landes und der Naturschutzbehörde ansonsten keine naturschutzrechtliche Bewilligung, erhalten hätten. Auch Arch. Hauser hat sehr klar gesagt, dass dies, zu sanieren sein wird.
Die Anfrage von GR SÖLKNER zum Devolutionsantrag von GR FOTR wird richtigerweise im „nicht öffentlichen Teil" unter Allfälliges protokolliert, da es sich um ein Parteienverfahren handelt, das im öffentlichen Teil nicht zu behandeln ist.
GR Ing. Beetz kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Die unter den Tagesordnungspunkten 3., 5., 6., 7. und 8. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand. Schluss der Sitzung: 22.25 Uhr
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 23 Seiten „Öffentlicher Teil" und 3 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt    -     unterschrieben
Thal, am
Schriftführer
Vorsitzender
Schriftführer
Schriftführer
Schriftführer
KAUFVERTRAG
Anhang   -A-
abgeschlossen zwischen
der Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 8010 Graz, Schmiedgasse 31, als Verkäuferseite einerseits und
der Marktgemeinde Thal, Thal-Kirchberg 2, 8051 Thal bei Graz, als Käuferseite anderer​seits
wie folgt:
I.
Die Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 451 KG.6328.5 Thal bestehend aus den Grundstücken 605/17 LN und Wald (nicht rechtlich) und 608/2 LN und Wald (nicht rechtlich) im unverbürgten Gesamtausmaß von 3.848 m2, einkommend im Grundbuche des Bezirksgerichtes für ZRS Graz.
Der Grundbuchsstand stellt sich dar wie folgt:
GRUNDBUCH 63285 Thal
EINLAGEZAHL   451
BEZIRKSGERICHT für Zivilrechtssachen Graz
******************************************************  /L nrp A /"* CH A XI JH/I     Pflfl^   f)^   ftfl
Letzte TZ 17937/1996
*************************************   A H   **************************************
GST-NR G BA (NUTZUNG)
FLÄCHE GST-ADRESSE
605/17    GST-Fläche
1338
Landw. genutzt
175
Wald
48
Wald
1115
(nicht rechtlich)
608/2     GST-Fläche
2510
Landw. genutzt         2019
Wald
310
Wald
181
(nicht rechtlich)
GESAMTFLÄCHE
3848
*************************************  a n **************************************
1
a 10595/1951 Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrweges sowie Viehtriebes
an EZ 206
2
a 7673/1968 5249/1993 8600/1993 Grunddienstbarkeit des Geh- Fahr- Reit-
und Viehtriebsrechtes an EZ 204 1054 1135 4 a gelöscht
*************************************  p ***************************************
1 ANTEIL: 1/1 Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
ADR: Schmiedg. 31   8010 h 10693/1996 IM RANG 17213/1994 Beschluß 1994-06-22, Beschluß
1994-10-05 Eigentumsrecht ************************************* p ***************************************
71    gelöscht
**********************************   LJ I M\/\/pj C  ************************************
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS **,hh*********************** 2003-05-08 10:44,13071 11 ********** ZEILEN:   34
-2-
Die Liegenschaft ist zur Gänze lastenfrei.
Die rechtlich gesicherte Zufahrt ist aufgrund der im A2-Blatt der Kaufliegenschaft zu A2-LNr 1 a und A2-LNr 2a ersichtlich gemachten Grunddienstbarkeitsberechtigungen gegeben.
II.
Die Verkäuferseite verweist ausdrücklich auf den Umstand, dass sich auf dem Grundstück 605/17 der gegenständliche Kaufliegenschaft eine größere Ansammlung von Restmüll sowie Abfälle und Problemstoffe im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes sowie möglicherweise etwaige Sonderabfälle gemäß ÖNORM S2101 befinden und übernimmt daher keinerlei Haftung hinsichtlich Beschaffung derselben im Sinne des ALSAG, AWG und artverwandten Gesetzen.
Der Käuferseite-ist obgenannter- Umstand bekannt,- dass- die Kaufliegenschaft nicht frei von Kontaminierungen und Ablagerungen im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes ist.
Dieser Umstand wird dadurch berücksichtigt, dass für das Grundstück 605/17 lediglich ein symbolischer Kaufpreis von €1,~ vereinbart wird.
III.
Die Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, in
weiterer Folge auch „Verkäuferseite" genannt, verkauft und übergibt und die Marktgemeinde Thai, weiterhin in diesem Vertrag auch „Käuferseite" genannt, kauft und übernimmt die Liegenschaft EZ451 KG 63285 Thal mit allen Rechten und Pflichten, Rainen und Grenzen, geldlastenfrei und frei von Besitzesrechten dritter Personen sowie in Kenntnis der vorhandenen Kontaminierungen, in ihr Eigentum.
:■■■         ■■■'■■■;'     IV-
'■.■ '■■■■
Für die in den Punkten I. und II. dieses Vertrages näher bezeichnete Kaufliegenschaft wird von den Vertragsteilen einvernehmlich
a)
für das Grundstück Nr. 605/17 im Ausmaß von 1.338 m2
ein Kaufpreis von
€
1,-
(in Worten: Euro eins)
b)
für das Grundstück Nr. 608/2 im Ausmaß von 2.510 m2 ■
ein Kaufpreis von
.
€ 49.200,--
(in Worten: Euro neünundvierzigtausendzweihundert)
insgesamt somit ein Gesamtkaufpreis von
€ 49.201,--
(in Worten: Euro neunundvierzigtausendzweihunderteins) vereinbart.
=====
Der Kaufpreis wird berichtigt wie folgt:
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Der Gesamtkaufpreis von
€  49.201,-
ist binnen 14 Tagen ab Vertragsunterfertigung durch alle Vertragsteile von der Käuferseite treuhändig auf dem vom Vertragserrichter eigens hiefür eingerichteten Treuhandanderkonto Nr. 870048, ltd. auf „KV Volksbank - Marktgemeinde Thal" bei der Volksbank Graz-Bruck regGenmbH, BLZ 44770, mit dem einseitig unwiderruflichen Auftrag zu erlegen, diesen Kauf-preis. zuzüglich Erlagszinsen abzüglich Spesen binnen 8 Tagen ab Vorliegen -des Original-Rangordnungsbeschlusses für die beabsichtigte Veräußerung und
· des rk. Bescheides der Grundverkehrsbezirkskommission sowie
· der Amtsbestätigung über die Zeichnungsberechtigung der Vertreter der Gemeinde
auf die von der Verkäuferseite namhaft zu machende(n) Zahlstelle(n) weiterzuleiten.
Bei Zahlungsverzug werden 8 % Verzugszinsen p.a. ab Fälligkeitstag vereinbart.
Die Vertragsteile nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass dieser Kaufvertrag nach dem Statut der Treuhandrevision der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer abgewickelt wird.
Die Käuferseite verpflichtet sich innerhalb obiger Frist, den voraussichtlichen. Grunderwerbs-
steuerbetrag in der Höhe von
.
€  1.722,04
auf das allgemeine Anderkonto Nr. 20005555 des Urkundenverfassers bei der Volksbank Graz-Bruck regGenmbH, BLZ 44770, zu überweisen mit dem Auftrag, diesen nach Vor​schreibung durch die Finanzbehörde unmittelbar an diese zur Einzahlung zu bringen.        :
V.

Die Käuferseite kennt das Kaufobjekt aus eigener Wahrnehmung, weshalb die Verkäufer​seite keinerlei Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit, bestimmte Erträgnisse oder ein bestimmtes Ausmaß desselben übernimmt und wird hier nochmals auf die Ausführungen unter Punkt II. dieses Vertrages verwiesen.
Die Verkäuferseite haftet jedoch dafür, dass das Kaufobjekt geldlastenfrei und frei von Besitzesrechten dritter Personen, in das Eigentum der Käuferseite übergeht.
VI.
Als Stichtag für die Übergabe bzw. Übernahme des Kaufobjektes wird einvernehmlich der 1.8.2003 durch alle Vertragsteile vereinbart. Von diesem Tage an gehen Lasten und Gefahr, sowie Nutzen und Vorteil, auf die Käuferseite über.
VII.
Der Kaufvertrag bedarf der Vorlage bei der Grundverkehrsbezirkskommission und dem Gemeinde-Prüfungsreferat hinsichtlich Amtsbestätigung über die Zeichnungsberechtigung der Vertreter der Gemeinde.
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VIII.
Sämtliche, mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten trägt einvernehmlich die
Verkäuferseite, die auch den Auftrag hiezu erteilt hat.
Die mit diesem Vertrag entstehenden Gebühren und Abgaben trägt vereinbarungsgemäß die
Käuferseite.
•,
;
Die Kosten der Unterschriftenbeglaubigung trägt jeder Vertragsteil selbst.
Die   Vertragsteile   erteilen   Herrn   Rechtsanwalt   Dr.   Helmut   KLEMENTSCHITZ,
Friedrichgasse Nr. 6, 8010 Graz, Auftrag und Vollmacht, sämtliche Schritte zu unternehmen, die der grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages dienen; insbesondere ist der . -Voilmachtnehmer-—berechtigt,-namens- der--- Vertragsteile--Vertragsergänzungen-,    -berichtigungen und/oder -änderungen (auch Einverleibungsbewilligungen) zu verfassen und für die Vertragsteile verbindlich  (auch  selbstkontrahierend) zu fertigen,   soweit  diese Vereinbarungen     nicht . dem       Sinn     dieses     Rechtsgeschäftes      widersprechen; der Voilmachtnehmer ist auch berechtigt, bei Behörden, insbesondere beim     Gebührenamt oder bei Gericht (Grundbuch) Anträge zu stellen, Urkunden in Empfang zu nehmen, Rechtsmittel zu erheben oder zurückzuziehen, sowie eine Bestätigung dafür auszustellen, daß die in diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. Die Kaufpreishöhe und Kaufpreisfälligkeit,  sowie überhaupt alle  Kaufpreismodalitäten,  dürfen  keine Änderung erfahren.
;■ ;.":■■: -     - ■■■;
; X.   :   :■■   '     ;:
Die Vertragsteile stellen einvernehmlich und einseitig unwiderruflich fest, dass die
ausbedungene Gegenleistung dem gemeinen Wert der verkauften Sache entspricht. Sie
erklären, selbst für den Fall des Bestehens eines Missverhältnisses zwischen Leistung und
Gegenleistung, sich zu diesem Rechtsgeschäft im Sinne der Bestimmungen des § 935
ABGB verstanden zu haben und dass daher die Schadloshaltung wegen Verkürzung über die
Hälfte im Sinne des § 934 ABGB ausgeschlossen ist.
•>--..:^,.--         .
XI.
Sohin erteilt die Verkäuferseite, die Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ihre ausdrückliche Einwilligung, dass auf Grund dieses Vertrages bei ihrer im grundbücherlichen Alleineigentum stehenden Liegenschaft EZ 451 KG 63285 Thal, einkommend im Grundbuche des Bezirksgerichtes für ZRS Graz, das Eigentumsrecht
für die
■
:    -■•■••■,' " •.
Marktgemeinde Thal
einverleibt
werden kann.
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Graz, am

Thal, am
Volksbank Graz-Bruck regGenmbH
.         Marktgemeinde Thal
Der Bürgermeister (Peter Urdl)
Der Vizebürgermeister (Peter Schickhofer) .
:(GR Gottfried Eckhard)
(GR Mag. Elke Fessler)
VORENTWURF
MIETVERTRAG
Anhang   -B-
abgeschlossen zwischen nachstehenden Vertragsteilen:
/' \
1.
Vermieterin: Marktgemeinde    Thal     Orts-     und     Infrastruktufen^wicklungs-
Kommanditerwerbsgesellschaft,   8051   Thal-Kirchberg  %,  vertreten
durch den Bürgermeister Herrn Peter Urdl
/     /[
2.
Mieter:
Sportverein ML Bau Thal, 8051 Thal 800,
vertreten durch den Obmann Herrn Wagner Josef,
8051 Thal-Linak 579, und die unten gefertigten Vereinsfunktionäre
J !       i
über die Vermietung des „Freizeitparks Thal", eingerichtet als Superädifikat miP'Vertrag vom
9. April 2001 wie folgt:
/        ■'    :l       j
§ 1 Mietgegenstand :
;      :
// '     i
'          ■
Die Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG ist als Bestandnehmerin
des Superädifikatsvertrages vom, 9. April 2001 berechtigt, auf der Liegenschaft EZ 1174,
KG 63285 Thal, deren alleinige/Eigentümerin die Marktgemeinde Thal istjeinj Superädifikat
zu errichten.
/
/\
-\'\
|     !
Der Sportverein ML Bau Thal mietet ;von der. in* Punkt 1 dieses \ Vertrages genannten
Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs ^EG die aus dem diesem Vertrag
angeschlossenen Lagepan; ersichtlichen Teile des im voriger),/Absatz bezeichneten
„Freizeitparks Thal".    /  \   ■        / \    ' ■   ,•    'I   .
;]
- ■'     ■
■•   ;<  ;;   ''  '*    '      /! /
i i;i   ,   \ j"
§2 Nutzungsbestimmung
I
Die Vermieterin der in Punkt 1 dieses- Vertrages^ genannten Teile des „Freizeitparks Thal" erfolgt für -die Ausübung der Tätigkeit des "Sportvereins ML Bau Thal".
;     ;   /
:         ,      \/
§ 3 Dauer des Vertrages
Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Das Mietverhältnis beginnt am
Tag der Unterzeichnung dieses Mietvertrages und endet bei Kündigung gem. § 5 dieses
Vertrages.//X     '     •    y/
Festgehalten wird, dass auf Grund der Vereinbarung vom 09.10.2002 die tatsächliche
Innutzungnahme durch den Mieter am 01.09.2002 erfolgte.
Die Vermieterin ist berechtigt, die sofortige Auflösung des Vertrages zu begehren, wenn der
"Sportverein/ML Bau Thal" aufgelöst wird sowie bei Einstellung des Spielbetriebes des
"Sportvereins ML Bau Thal".
§ 4 Mietzins
Als Mietzins wird ein Betrag von EUR 2.569,- (in Worten: Euro zweitausendfünfhundertneunundsechzig) monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 20 % vereinbart.
Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10. eines jeden
Jahres für das Halbjahr vom Mieter auf ein von der Vermieterin bekannt zu gebendes Konto
zu überweisen.
,     /
/'
Der Mietzins wird gegen eine Änderung der Kaufkraft der österreichischen Währung nach
dem Verbraucherpreisindex 2000 wertgesichert. Jede Änderung der/Indexzahlen des
VPI 2000 hat eine entsprechende Änderung der Mietzinshöhe zur ^folge, wobei jedoch
Steigerungen bis einschließlich 10 % unberücksichtigt bleiben. Überschreiten die
Steigerungen 10 %, so sind sie in vollem Ausmaß mit der Maßgabe, zu .berücksichtigen,
dass eine neuerliche Mietzinsänderung erst dann wieder eintritt, wenn die/Schwankungen
der Indexzahlen jene Indexzahl, die Anlass für die letzte-Mietzinserhöhung gewesen ist,
neuerlich um mehr als 10 % überschreiten. Als Ausgängsbasis für die Berechnung der
Indexschwankungen gilt die für den Monat der Unterfertigurig dieses Vertrages verlautbarte
Indexzahl.
■'.
';      j
,
/\    .    , :     |
|      •
Der Mieter leistet eine Mietvorauszahlung in der Höhe von EUR 85.000,-- (in Worten Euro
fünfundachtzigtausend; einschließlich Umsatzsteuer); die unter Berücksichtigung obiger
Ausführungen die nächsten 2 Jahre/Und ca. 3 Monate: abdeckt, dies unter Heranziehung
des bei Vertragsabschluss vereinbarten Jahresmietzinses von EUR 30.827;—/ Erhöht sich
dieser Betrag/''entsprechend "obiger; Ausführungen, verringert sich naturgemäß der
Abdeckungs-Zeitraum.       ,*.
'!    '■'!•''";         .         /
 /
/ '  '    \         § 5 Kündigungsmöglichkeitesn
//     •      ! x   :    ;  " »!    f   v-7
Die Vermieterin verzichtet ausdrücklich darauf, das .Mietverhältnis ohne Vorliegen wichtiger Gründe vorzeitig aufzulösen! Wichtige Gründe im Sinne dieser Vereinbarung, die zur Auflösung des Mietverhältnisses führen-, können, ergeben sich ausschließlich durch die sinngemäße Anwendung ; ,der . in §30 Mietrechtsgesetz angeführten Kündigungsmöglichkeiten.     
Nebenabreden
IMündliche ^Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen  zu  ihrer GjDItigkeit der Schriftform.   Dies  gilt auch  für das Abgehen  vom Schriftformerfordernis'./
//
§ 7 Sonstiges
a) Der Mieter ist nicht berechtigt, das Mietobjekt ganz oder teilweise unterzuvermieten oder
in  anderer Weise die  Nutzung einen  Dritten ganz oder teilweise zu  überlassen,
ausgenommen davon ist die Untervermietung an die Fußball-Akademie Liebherr GAK
bis Ende 6/2006.
b) Die Vermieterin behält sich das Recht vor, den im § 1 dieser Vereinbarung .genannten
Mietgegenstand auch an andere Personen zu vermieten. Eine solche Vermietung kann
jedoch nur mit Zustimmung des Mieters "Sportverein ML Bau Thal" erfolgen.  Die
Zustimmung des Mieters ist jedoch jedenfalls gegeben, wenn diesem die geplante
Nutzung durch den Vermieter vier Wochen vorher angekündigt wird.   , /
c) Der Mieter verpflichtet sich, den in § 1 dieses Vertrages beschriebenen Mietgegenstand
zu schonen bzw. zu pflegen und alle Schäden unverzüglich auf eigene/Kosten zu
beseitigen. Im Falle der Beendigung des Bestandsverhältriisses hat der Mieter dafür
Sorge zu tragen,  dass sich der Mietgegenstand  irk einem zur -weiteren  Nutzung
ordnungsgemäßen    und    einwandfreien    Zustand-/ (unter    Berücksichtigung    der
zeitbedingten   Abnützung)   befindet.   Weiters /anerkennt   der   Mietet   die   für   die
Bestandssache jeweils geltende Hausordnung. ;'   ,     !
;
d) Bauliche Veränderungen bedürfen der schriftlichen.ZListimmung des'Vermietfers.
e)  Allfällige Investitionen, die vom Mieter, vorgenommen werden, bedürfen Zustimmung der Vermieterin.        \\     ;   ;       \\    ,   ,     ''

der; vorherigen
f)
Der Mieter'verpflichtet sich, die Zugänge zum  iClu'bhaus, zum Spo/tgelände und zu den
Außenänlagen in Ordnung zu halten, zu-säubern,und bei Schneefall zu räumen und zu
streuen.         /     y         ,
/'{'••:     '      :    ;       Ä/'
y/>   '   ;_'       
';    :;   : .■            \    // \/
g)
Die    Einrichtungsgegenstände,    ausgenommen    die- mit    der    Bausubstanz    fest
verbundenen Einrichtungsgegenstände, sind. Eigentum- des Sportvereins ML Bau Thal.
;        § 8 Vertragserrichtungskosten
Die Kosten für die  Errichtung und Durchführung dieses Mietvertrages sowie die Kosten der Vergebührurfa/tfägt der Vermieter.   /'
.  Y
■ t/'
Thal, am   i  77    
 '/',
Für die Marktgemeinde Thal
Für den Sportverein ML Bau Thal:
VORENTWURF
MIETVERTRAG

Anhang   "C"
abgeschlossen zwischen nachstehenden Vertragsteilen:
1.
Vermieterin: Marktgemeinde    Thal    Orts-    und    Infrastrukturentv^icklungs-
Kommanditerwerbsgesellschaft, 8051 Thal-Kirchberg /2, vertreten
durch den Bürgermeister Herrn Peter Urdl
s
2.
Mieter:
Eisschützenverein Thal, vertreten durch den Obmann Herrn
Hansmann Harald, Neufeldweg 56, 8010 Graz, und die unten
gefertigten Vereinsfunktionäre
„     >
über die Vermietung des „Freizeitparks Thai", eingerichtetes Superädifikat mit Vertrag
vom 9, April 2001 wie folgt:
a
/i § 1 Mietgegenstand (
d Infrastriäktulreptwlcjdurigsj K^G ist als E^estandnehmerin 9. Apjil i.00\ berechtigt, cjiuf fler u'-—J--d-OL " A^A
Die Marktgemeinde Thal Orts- ,un<
schaft EZ 1174,
des Superädifikatsvertrages vpm;_..„.,_; .. _T , ^_ r ^ __r, _,._... r        _c,_.i.. ,

KG 63285   Thal,   deren   alleinige rEipentüniefinj die j MarMgf meinde)  Thal   ist,   ein
Superädifikat zu errichten.      j  ■     ^     '   l       \ \   \   \     \   i     \   \-
i/
 1 , I! ! I         .1
Der "Eisßchütz0nverein,-Tha|l" mietet vbh Marktgeineinde Thal Qrts-\ur)d Inf^sirukjl
 vpfi dernin / Pqnkt 1. die;s0s/Vertrages genannten
g
\)      ^kjtür^twlcklun^s KEi3 die aus dem diesem Vertrag
Absatz  bezeichneten
angeschlossenen ,käcjepla;ni ersichtlichen Teile Üesl im /Vorigen „Freikeitpar^Thßl". !/   . ■ 1 !1     I      \    |   M      /     \    /'
/  i

§ 2 Nutzungsbestimmung
 V  s^
Die Vermietung der ih Ffunkt 1 dieses Venfrages genannten Teile des „Freizeitparks Thal"
erfolgt für die A'us|übu;ng' der T^tigkejit des^'Eisschützenvereins Thal".
\ / § 3 Dauer des Vertrages
Der Mietvertrag vj/ird aiif unbestimmte Dauer abgeschlossen. Das Mietverhältnis beginnt
am Tag "der Unterzeichnung dieses Mietvertrages und endet bei Kündigung gem. § 5
dieses Vertrages.!/
Festgehalten ^wird, dass auf Grund der Vereinbarung vom 09.10.2002 die tatsächliche
Innutzungnahme durch den Mieter am 01.09.2002 erfolgte.
Die Vermieterin ist berechtigt, die sofortige Auflösung des Vertrages zu begehren, wenn
der "Eisschützenverein Thal" aufgelöst wird sowie bei Einstellung des Spielbetriebes des
"Eisschützenvereins Thal".
§ 4 Mietzins
Als Mietzins wird ein Betrag von EUR 1.207,-- (in Worten: Euro
eintausendzweihundertundsieben) monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von
derzeit 20 % vereinbart.
/   ,
Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10. eines jeden
Jahres für das Halbjahr vom Mieter auf ein von der Vermieterin bekannt zu gebendes Konto
zu überweisen.
.     s'
Der Mietzins wird gegen eine Änderung der Kaufkraft der österreichischenfWährüng nach dem Verbraucherpreisindex 2000 wertgesichert. Jede Änderung der/ Indexzahlen des VPI 2000 hat eine entsprechende Änderung der Mietzinshöhe zur/Folg^, wobei jedoch Steigerungen bis einschließlich 10 % unberücksichtigt ble.ibep. tüb|tfschireiten die Steigerungen 10 %, so sind sie in vollem Ausmaß mit der Mälkja^e z^Bejrücjksichtigen, dass eine neuerliche Mietzinsänderung erst dann wieder^iptrjtt, vjvejnn djjd Sjchvj/ankungen der Indexzahlen jene Indexzahl, die Anlass für die letzjtfe lfiie;tzinjse:rhöfiund, gewesen ist, neuerlich um mehr als 10 % überschreiten. Als Ausc(4ng§b3Jsis|für dfe B^redhnung der
Indexschwankungen   gilt verlautbarte Indexzahl.
dieses | Vertrages
die   für   den   Monat   der I Unferfertigung
§ 5 Kündigungsmöglichkeiten
Üeiverhältnis  oh
he  Vorliegen
Die  Vermieterin   verzichtet  ausdrücklich' darauf!
wichtiger Gründe vorzeitig/aufzulösen| Wichtige Gründe [im Sinne (dieser Vereinbarung, die
zur Auflösung des Mietvethältnisses-führen können, ergeben sjichjaijjjsschließlich durch die
sinngemäße Anwendung ! der^ in § 30 Mietrfecl)tsgesetz angeführten
Kündigungsmög1jchl<eit:en.    •  y
\
'       ':      ,    >"'l//
/
§6 Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der-Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfprdernis.
§ 7 Sonstiges
a) Der Mieter ist nicht berechtigt, das Mietobjekt ganz oder teilweise unterzuvermieten
oder in anderer Weise die Nutzung einen Dritten ganz oder teilweise zu überlassen.
b) Die Vermieterin behält sich das Recht vor, den im § 1 dieser Vereinbarung genannten
Mietgegepsiand auch an andere Personen zu vermieten. Eine solche Vermietung kann
jedc-dvfiur mit Zustimmung  des  Mieters  "Eisschützenverein Thal"  erfolgen.   Die
Zustimmung des Mieters ist jedoch jedenfalls gegeben, wenn diesem die geplante
Nutzung durch den Vermieter vier Wochen vorher angekündigt wird.
c) Der   Mieter   verpflichtet   sich,    den    in   §    1    dieses   Vertrages   beschriebenen
Mietgegenstand zu schonen bzw. zu pflegen und alle Schäden unverzüglich auf eigene
Kosten zu beseitigen. Im Falle der Beendigung des Bestandsverhältnisses hat der
Mieter dafür Sorge zu tragen, dass sich der Mietgegenstand in einem zur weiteren
Nutzung ordnungsgemäßen und einwandfreien Zustand (unter Berücksichtigung der
zeitbedingten   Abnützung)   befindet.   Weiters   anerkennt   der   Mieter   die   für   die
Bestandssache jeweils geltende Hausordnung.
d) Bauliche Veränderungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
,     f
e)
Allfällige Investitionen, die vom Mieter vorgenommen werden, bedürfen der vorherigen
Zustimmung der Vermieterin.
!
f) Der Mieter verpflichtet sich, die Zugänge zum Clubhaus, zum Sportgelände und zu den
Außenanlagen in Ordnung zu halten, zu säubern und bei Schneefall zu räumen.
g) Die    Einrichtungsgegenstände,    ausgenommen    die    mit'   der   Bausubstanz   fest
verbundenen Einrichtungsgegenstände, sind Eigentum des Eisschützenvereins Thal.
/  \ /\      i
§ 8 Vertragserrichturigskosten
Die Kosten für die Errichtung und Durchführung dieses' Mietvertrages sowie die Kosten der
Vergebührung trägt der Vermieter.       ^/
,,
i
/
/ y
Thal, am
Für die l\ilarktgeiT)e1nde Thal
!
Orts- und Infrasfrukturentwickiungs KEG.

Für den Eisschutzenverein Thal
Y/

ir*
i   y
VORENTWURF
MIETVERTRAG
Anhang   -D"
abgeschlossen zwischen nachstehenden Vertragsteilen:
1.
Vermieterin: Marktgemeinde     Thal     Orts-     und     Infrastrukturentwicklungs-
Kommanditerwerbsgesellschaft,  8051   Thal-Kirchberg  2,  vertreten durch den Bürgermeister Herrn Peter Urdl
2.
Mieter:
Alko Blitz -1. Thaler Volleyballverein, vertreten durch den Obmann
Herrn Brunner Matthias, 8051 Thal-Unterthal 648, und die unten gefertigten Vereinsfunktionäre
über die Vermietung des „Freizeitparks Thai", eingerichtet als Superädifikat mit Vertrag vom 9. April 2001 wie folgt:
§ 1 Mietgegenstand
Die Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG ist als Bestandnehmerin des Superädifikatsvertrages vom 9. April 2001 berechtigt, auf der Liegenschaft EZ 1174, KG 63285 Thal, deren alleinige Eigentümerin die Marktgemeinde Thal ist, ein Superädifikat zu errichten.
Der "Alko Blitz - 1. Thaler Volleyballverein" mietet von der in Punkt
1 dieses Vertrages
genannten Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs
KEG die aus dem
diesem Vertrag angeschlossenen Lageplan ersichtlichen Teile des
im vorigen Absatz
bezeichneten „Freizeitparks Thal".
§ 2 Nutzungsbestimmung
Die Vermietung der in Punkt 1 dieses Vertrages genannten Teile des „Freizeitparks Thal" erfolgt für die Ausübung der Tätigkeit des 'Alko Blitz -1. Thaler Volleyballvereins".
§ 3 Dauer des Vertrages
Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Das Mietverhältnis beginnt am
Tag der Unterzeichnung dieses Mietvertrages und endet bei Kündigung gem. § 5 dieses
Vertrages.
Festgehalten wird, dass auf Grund der Vereinbarung vom 09.10.2002 die tatsächliche
Innutzungnahme durch den Mieter am 01.09.2002 erfolgte.
Die Vermieterin ist berechtigt, die sofortige Auflösung des Vertrages zu begehren, wenn der
"Alko   Blitz  -   1.  Thaler Volleyballverein"  aufgelöst  wird   sowie  bei   Einstellung   des
Spielbetriebes des "Alko Blitz -1. Thaler Volleyballvereins".
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§ 4 Mietzins
Als Mietzins wird ein Betrag von EUR 217,- (in Worten: Euro zweihundertundsiebzehn)
monatlich zuzüglich der Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 20 % vereinbart.
Durch dieses Mietentgelt ist auch die anteilige Benützung der Außenanlagen abgegolten.
Der halbjährliche Bruttomietzins ist jeweils im Vorhinein am 15.05. und 15.10'. eines jeden
Jahres für das Halbjahr vom Mieter auf ein von der Vermieterin bekannt zu gebendes Konto
zu überweisen.
,     /■'
'
i
i
ä
Der Mietzins wird gegen eine Änderung der Kaufkraft der österreichischen 'Währung nach
dem Verbraucherpreisindex 2000 wertgesichert. Jede Änderung der Indexzählen des
VPI 2000 hat eine entsprechende Änderung der Mietzinshöhe zur Folge', wobei jedoch
Steigerungen bis einschließlich 10 % unberücksichtigt bleiben. ,überschreiten die
Steigerungen 10 %, so sind sie in vollem Ausmaß mit der Maßgabeizujberücksichtigen,
dass eine neuerliche Mietzinsänderung erst dann wieder eintritUwen^diö Schwankungen
der Indexzahlen jene Indexzahl, die Anlass für die letzte Mietzinserhohürig gewesen ist,
neuerlich um mehr als 10 % überschreiten. Als Ausgangsbasis' für die" Berechnung der
Indexschwankungen gilt die für den Monat der Unterfertigung dieses Ve/irages verlautbarte
Indexzahl.
/\ '<
§ 5 Kündigungsmöglichkeiten
Die Vermieterin verzichtet ausdrücklich'darauf, das; M^etverjiältnis ohne Vorliegen wichtiger
Gründe vorzeitig aufzulösen. Wichtige Gründe Hm ;Sinne! dieser Vereinbarung, die zur
Auflösung des^Ivlietverhältnisses führen kp'nnen, ■ ergeben* sich ausschließlich durch die
sinngemäße/" Anwendung der ; ' in ; ; § ;i'3O i Mietrechtsgesetz angeführten
KündigungsViöglichkeitenf \,   ;        ) \    \'   ;■    \   \
>■        y
f
:       a !       \   ■              i     •'    M     '    /      >

§ 6 Nebehabreden
Mündliche fMeberiablreden' bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen   zu/ihrer' Gültigkeit der i Schriftform. l/Dies  gilt auch  für das Abgehen  vom
Schriftförmerfordernis. t   ■    ;         t"     '.     l
l
!
•      /§ 7 Sonstiges
a)
Der'Miejter ist^nicht berechtigt, das Mietobjekt ganz oder teilweise unterzuvermieten oder
in andererWeise die Nutzung einen Dritten ganz oder teilweise zu überlassen.
V
b)
Die Vermieterin befiält sich das Recht vor, den im § 1 dieser Vereinbarung genannten
Mietgegenstand auch an andere Personen zu vermieten. Eine solche Vermietung kann
jedoch nur>fnit Zustimmung des Mieters "Alko Blitz - 1. Thaler Volleyballverein "
erfolgen^'Die Zustimmung des Mieters ist jedoch jedenfalls gegeben, wenn diesem die
geplante Nutzung durch den Vermieter vier Wochen vorher angekündigt wird.
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c) Der Mieter verpflichtet sich, den in § 1 dieses Vertrages beschriebenen Mietgegenstand
zu schonen bzw. zu pflegen und alle Schäden unverzüglich auf eigene Kosten zu
beseitigen. Im Falle der Beendigung des Bestandsverhältnisses hat der Mieter dafür
Sorge zu tragen,  dass sich der Mietgegenstand  in einem zur weiteren  Nutzung
ordnungsgemäßen    und    einwandfreien    Zustand    (unter    Berücksichtigung    der
zeitbedingten   Abnützung)   befindet.   Weiters   anerkennt   der   Mieter /die) für   die
Bestandssache jeweils geltende Hausordnung.
/       ^
d) Bauliche  Veränderungen  bedürfen  der  schriftlichen  Zustimmung   des .Vermieters.
e) Allfällige Investitionen, die vom Mieter vorgenommen werden, bedürfen ider Vorherigen
Zustimmung der Vermieterin.
,y       |
f) Der Mieter verpflichtet sich, die Zugänge zum Clubhaus, zum Sp^r|geländexutid zu den
Außenanlagen in Ordnung zu halten, zu säubern und bei Sctpeefajl zu räumen und zu
streuen.
/
'    y'     :
g) Die    Einrichtungsgegenstände,    ausgenommen    die    mit    der   fBausubstanz    fest
verbundenen  Einrichtungsgegenstände,  sind  Eigentum des Alkd Blitz ■<•  1.  Thaler
Volleyballverein.
/
§ 8/Vertragserrichtuhgskosten
'  \/\ ■'   ■.'/.'■        :     y
Die Kosten für die Errichtung und Durchführung dieses Mietvertrages sowiejdie Kosten der
Vergebührung trägt der Vermieter.
Thal, am
\)
i         V
Für die Marktgemeinde Thals Orts- und Infrastrukturentwicklungs

KE(3:

Für den Sportverein ML Bau Thal:
\ /
FREIZEITPARK THAL

Anlage   "En
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	1.)
	■   2.)
	3.)
	
	

	KOSTENSTELLE
	SCHÄTZKOSTEN
	SCHÄTZKOSTEN
	ÄND.SCHÄTZKOSTEN
	ÄND.SCHÄTZKOSTEN
	HERSTELLUNGS-
	

	
	21.O3.SS
	INCL. MASSENÄND
	+KOSTENANPASS.
	«MEHRLEISTUNGEN
	KOSTEN 2003
	

	
	euro
	euro
	euro
	euro
	euro
	

	Basis
	Vorentwurf 1.0t Vergleichsaufst 19-5-03
	1997-2002
	Ausführung 2003
	Ausführung 2003
	

	Grundstückserwerbung (KP)
	151.668
	151.668
	151.668
	151.668
	151.686
	

	Grunderwerbssteuer - 3,5% d. KP
	5.308
	5.308
	5.308
	5.308
	5.308
	

	Grundbuch-Eintragungsgeb. -1 % d. KP
	1.517
	1.517
	1.517
	1.517
	1.517
	

	Vertragserrichtung - ca. 3,5% d. KP
	5.308
	5.308
	5.308
	5.308
	
	

	Vermessung DI Breinl
	5.708
	5.708
	5.708
	5.708
	6.122
	


169.509
169.509
164.633
169.509
	Telefonanschlußkosten (ÖPT)
	145
	145
	145
	145
	
	

	E-Ansch!ulJ (E-Werk Franz)
	88.370
	88.370
	88.370
	88.370
	73.700
	

	Wasser - Brunnen (DI. Schleich)
	19.840
	19.840
	19.840
	19.840
	17.371
	

	Kanal bis Hausanschluß
	21.802
	21.802
	21.802
	21.802
	incl. Pos. 5.1
	

	Hohenberg / Heigl / Bauabgabe / Kanal.
	363
	363
	363
	363
	42.036
	


130.520
130.520
130.520
130.520
	Clubhaus
	614.812
	803.805
	
	
	
	

	Tribünen
	70.420
	88.025
	
	
	
	

	Sportstockbahnen
	16.424
	19.545
	
	
	
	

	Überdachung - 2 Sportstockbahnen
	49.272
	83.763
	
	
	
	

	Zwischensumme
	750.928
	995.138
	1.187.566
	1.187.566
	1.238.573
	

	Trafobauwerk, Kiesrippen
	
	
	
	47.249
	47.249
	

	Mehraufwand Solaranlage
	
	
	
	34.883
	34.883
	

	SAT-Anlage
	
	
	
	3.245
	3.245
	

	Alarmanlage
	
	
	
	4.472
	4.472
	

	Beschallungsanlage
	
	
	
	6.262
	6.262
	

	Wegesperre
	
	
	
	1.940
	1.940
	

	Diverse Einrichtung
	
	
	
	9.462
	9.462
	

	Clubräumlichkeiten Älkoblitz
	
	
	
	
	50.145
	


995.138
1.187.566
750.928
1.295.078         1.396.230,40
EINRICHTUNG



	3.1.
	Nutzungsspezifische Einbauten
	14.535
	14.535
	17.345
	17.345
	23.234
	

	3.2.
	Mobile Trennwand
	
	
	
	2.863
	2.863
	


26.097
14.535
14.535
20.208
17.345
[image: image2.jpg]|AUSSENANLAGEN





	Sportplatzbauten
	255.783
	350.423
	350.423
	350.423
	342.666
	

	Parkplätze
	97.963
	142.046
	169.514
	169.514
	74.220
	

	Verkehrswege
	45.857
	50.442
	60.196
	60.196
	110.323
	

	Zaun- Toranlagen / incl. Ballfangzaun
	25.944
	44.624
	53.253
	53.253
	51.074
	

	Beachvolleyballanlage
	
	
	
	33.540
	33.540
	


666.925
425.547
611.822
587.535
633.385
RESERVE



	5.1.
	Diverse Erdarbeiten / Betonarbeiten Flutlicht
	50.871
	137.352
	163.911
	163.911
	169.138
	

	5.2.
	Flutlicht
	45.784
	91.568
	109.274
	109.274
	86.701
	

	
	
	96.655
	228.919
	273.185
	273.185
	255.839
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6.1. 6.2. 6.3. 6.4.



	Planung.öBA, Haustechnik
	87.135
	87.135
	87.135
	112.668
	112.668
	

	Statik
	13.735
	13.735
	13.735
	11.542
	11.542
	

	Planungs- und Baukoordination
	
	
	
	7.104
	7.104
	

	Mäher
	
	
	
	20.939
	20.939
	

	
	100.870
	100.870
	100.870
	152.255
	152.255
	


Stand  24.06.03



	ZWISCHENSUMME                                              |              1.688.564
	2.227.027
	2.512.381
	2.707.681
	2.739.984
	

	abzgl. Skontoertrag (netto)
	
	
	
	- 50.357
	

	HERSTELLUNGSKOSTEN (NETTO)               |             1.688.564
	2.227.027
	2.512.381
	2.707.681
	2.689.627
	


Grundstücks-, Bauwerks-, Sportanlagenkosten incl. Aufschliessung und Honorare
(exel. 20 % USt.)
